
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-1-4 BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) 
 

1. Aktualisierung 2011 (23. Februar 2011) 
 
 
Die BGB-Informationspflichten-Verordnung wurde durch Art. 3 des Gesetzes zur Modernisierung der 
Regelungen über Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte sowie Vermitt-
lungsverträge und Tauschsystemverträge v. 17. Januar 2011, BGBl. I S. 34, mit Wirkung vom 23. Februar 
2011 wie folgt geändert: 
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Abschnitt 1 
Informationspflichten bei  

Verbraucherverträgen 
 
§ 2 Informationspflichten bei und Vertragsin-
halt von Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

(1) Außer den in § 482 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Angaben müssen ein 
Prospekt nach § 482 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs und der Teilzeit-Wohnrechtevertrag 
folgende Angaben enthalten: 

1.  Namen und Sitz einschließlich ladungsfä-
higer Anschrift des das Nutzungsrecht an-
bietenden Unternehmers und des Eigen-
tümers des Wohngebäudes oder der 
Wohngebäude, bei Gesellschaften, Verei-
nen und juristischen Personen auch Firma 
und Namen des gesetzlichen Vertreters, 
sowie die rechtliche Stellung des Unter-
nehmers in Bezug auf das oder die Wohn-
gebäude, 

2.  die genaue Beschreibung des Nutzungs-
rechts nebst Hinweis auf die erfüllten oder 
noch zu erfüllenden Voraussetzungen, die 
nach dem Recht des Staates, in dem das 
Wohngebäude belegen ist, für die Aus-
übung des Nutzungsrechts gegeben sein 
müssen, 

3.  dass der Verbraucher kein Eigentum und 
kein dingliches Wohn-/Nutzungsrecht er-
wirbt, sofern dies tatsächlich nicht der Fall 
ist, 

4.  eine genaue Beschreibung des Wohnge-
bäudes und seiner Belegenheit, sofern 
sich das Nutzungsrecht auf ein bestimmtes 
Wohngebäude bezieht, 

5.  bei einem in Planung oder im Bau befindli-
chen Wohngebäude, sofern sich das Nut-
zungsrecht auf ein bestimmtes Wohnge-
bäude bezieht, 
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a)  Stand der Bauarbeiten und der Arbeiten 
an den gemeinsamen Versorgungsein-
richtungen wie zum Beispiel Gas-, 
Elektrizitäts-, Wasser- und Telefonan-
schluss, 

b)  eine angemessene Schätzung des 
Termins für die Fertigstellung, 

c)  Namen und Anschrift der zuständigen 
Baugenehmigungsbehörde und Akten-
zeichen der Baugenehmigung; soweit 
nach Landesrecht eine Baugenehmi-
gung nicht erforderlich ist, ist der Tag 
anzugeben, an dem nach landesrechtli-
chen Vorschriften mit dem Bau begon-
nen werden darf, 

d)  ob und welche Sicherheiten für die Fer-
tigstellung des Wohngebäudes und für 
die Rückzahlung vom Verbraucher ge-
leisteter Zahlungen im Fall der Nichtfer-
tigstellung bestehen, 

6.  Versorgungseinrichtungen wie zum Bei-
spiel Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- und Te-
lefonanschluss und Dienstleistungen wie 
zum Beispiel Instandhaltung und Müllab-
fuhr, die dem Verbraucher zur Verfügung 
stehen oder stehen werden, und ihre Nut-
zungsbedingungen, 

7.  gemeinsame Einrichtungen wie Schwimm-
bad oder Sauna, zu denen der Verbrau-
cher Zugang hat oder erhalten soll, und 
gegebenenfalls ihre Nutzungsbedingun-
gen, 

8.  die Grundsätze, nach denen Instandhal-
tung, Instandsetzung, Verwaltung und Be-
triebsführung des Wohngebäudes oder der 
Wohngebäude erfolgen, 

9.  den Preis, der für das Nutzungsrecht zu 
entrichten ist, die Berechnungsgrundlagen 
und den geschätzten Betrag der laufenden 
Kosten, die vom Verbraucher für die in den 
Nummern 6 und 7 genannten Einrichtun-
gen und Dienstleistungen sowie für die 
Nutzung des jeweiligen Wohngebäudes, 
insbesondere für Steuern und Abgaben, 
Verwaltungsaufwand, Instandhaltung, In-
standsetzung und Rücklagen zu entrichten 
sind, und 

10.  ob der Verbraucher an einer Regelung für 
den Umtausch und/oder die Weiterveräu-
ßerung des Nutzungsrechts in seiner Ge-
samtheit oder für einen bestimmten Zeit-
raum teilnehmen kann und welche Kosten 
hierfür anfallen, falls der Unternehmer oder 
ein Dritter einen Umtausch und/oder die 
Weiterveräußerung vermittelt. 



 

 
 

    

 

(2) Der Prospekt muss außerdem folgende An-
gaben enthalten: 

1.  eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chende Belehrung über das Widerrufsrecht 
des Verbrauchers gemäß den §§ 485, 355 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; gegebenen-
falls muss der Prospekt auch die Kosten an-
geben, die der Verbraucher im Fall des Wi-
derrufs in Übereinstimmung mit § 485 Abs. 5 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu er-
statten hat, 

2.  einen Hinweis, wie weitere Informationen zu 
erhalten sind. 

(3) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag muss zu-
sätzlich zu den in Absatz 1 bezeichneten Angaben 
ferner angeben: 

1.  Namen und Wohnsitz des Verbrauchers, 
2.  die genaue Bezeichnung des Zeitraums des 

Jahres, innerhalb dessen das Nutzungsrecht 
jeweils ausgeübt werden kann, die Gel-
tungsdauer des Nutzungsrechts nach Jah-
ren und die weiteren für die Ausübung des 
Nutzungsrechts erforderlichen Einzelheiten, 

3.  die Erklärung, dass der Erwerb und die 
Ausübung des Nutzungsrechts mit keinen 
anderen als den im Vertrag angegebenen 
Kosten, Lasten oder Verpflichtungen ver-
bunden sind, 

4.  Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung des 
Vertrags durch jede Vertragspartei. 

 
 
 


